
Schriften zum Öffentlichen Recht

Band 530

„Allgemein anerkannte
Bewertungsgrundsätze“

als schulrechtliche Beurteilungskriterien

Von

Wolfgang Hofmeyer

Duncker & Humblot  ·  Berlin



WOLFGANG HOFMEYER 

»Allgemein anerkannte Bewertungsgrundsätze44 

als schulrechtliche Beurteilungskriterien 



Schriften zum Öffentlichen Recht 

Band 530 



Allgemein anerkannte Bewertungsgrundsätze" 

als schulrechtliche Beurteilungskriterien 

Von 

Dr. Wolfgang Hofmeyer 

Duncker & Humblot · Berlin 



CIP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek 

Hofmeyer, Wolfgang: 
„Allgemein anerkannte Bewertungsgrundsätze" als 
schulrechtliche Beurteilungskriterien / von Wolfgang 
Hofmeyer.  - Berlin: Duncker u. Humblot, 1988 

(Schriften zum Öffentlichen  Recht; Bd. 530) 
Zugl.: Osnabrück, Univ., Diss., 1987 
ISBN 3-428-06405-4 

NE: GT 

Alle Rechte vorbehalten 
© 1988 Duncker & Humblot GmbH, Berlin 41 

Satz: KlausrDieter Voigt, Berlin 61 
Druck: Werner Hildebrand, Berlin 65 

Printed in Germany 

ISBN 3-428-06405-4 
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Vorwort 

Die vorliegende Untersuchung ist im Sommersemester 1987 vom Fachbe-
reich Erziehungs- und Kulturwissenschaften der Universität Osnabrück als 
Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie (Dr. 
phil.) angenommen worden. 

Meinem Doktorvater, Herrn Prof.  Dr. Dr. Raimund Wimmer, möchte ich 
an dieser Stelle für seine Betreuung besonders herzlichen Dank sagen. Ohne 
seine konstruktive Kri t ik, seine vielfältigen Anregungen und Hinweise wäre 
diese Arbeit niemals entstanden. 

Weiterer Dank gilt den Korreferenten  für die Übernahme der Gutachten. 
Es waren dies Prof.  Dr. Christian Salzmann, Prof.  Dr. Dr. Gerhard Schusser 
und Prof.  Dr. Andreas Flitner. 

Herrn Dr. Haaß verdanke ich den großzügigen Druckkostenzuschuß, den 
mir der Vorstand der Georg-Maria-Pfaff-Gedächtnisstiftung  gewährt hat. 

Schließlich gilt mein Dank Herrn Ernst Thamm für die bereitwillige Auf-
nahme der Arbeit in sein Verlagsprogramm. In diesen schließe ich Herrn 
Olaf Homeier, der große Mühen auf die Anfertigung des Manuskripts ver-
wandt hat, ebenso ein wie stud. jur. Maike Ahaus, die mit unermüdlichem 
Fleiß Korrektur gelesen hat. 

Da die Dissertation bereits im Sommersemester 1986 eingereicht wurde, 
ist das Manuskript im Juli 1986 abgeschlossen worden. Spätere Veröffent-
lichungen brauchten angesichts geringfügiger  Weiterentwicklungen nur 
noch bedingt berücksichtigt bzw. in die Fußnoten eingearbeitet zu werden. 

Osnabrück, im August 1987 
Wolfgang  Hofmeyer 
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Einleitung 

Das Bundesverwaltungsgericht und ihm folgend die Untergerichte (sowie 
die Literatur) vertreten seit 1959 in ständiger Rechtsprechung die Auffas-
sung, pädagogisch-wissenschaftliche Einschätzungen und Bewertungen 
seien einer verwaltungsgerichtlichen Kontrolle nur begrenzt zugänglich. 
Überprüft  werden schulische Leistungsbeurteilungen u. a. nur, wenn sie 
unter Verstoß gegen „allgemein anerkannte Bewertungsgrundsätze" zu-
stande gekommen sind. Zu dieser begrifflich  unbestimmten Kontrollformel 
hat sich im Zeitablauf eine umfangreiche Kasuistik entwickelt. 

An dem weitgehend gerichtsfreien  Beurteilungsspielraum der Lehrer und 
Prüfer  sind von verwaltungsrechtswissenschaftlicher  Seite immer wieder 
Zweifel angemeldet worden. Die Kr i t ik stützt sich im wesentlichen auf die 
Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG, wonach auch bei schulischen 
Leistungsbeurteilungen wegen der u.U. weitreichenden grundrechtlichen 
Bedeutung für den Betroffenen  ein effektiver  Rechtsschutz gewährleistet 
sein müsse. In Frage gestellt wird insbesondere, ob die von der Rechtspre-
chung als rational unterstellte Bewertungspraxis sowie das Kontrollkrite-
rium „allgemein anerkannte Bewertungsgrundsätze" unter materiellen 
Gesichtspunkten hinreichend rechtsstaatlichen Anforderungen  genügen, 
mithin die im Schul- und Prüfungsrecht  vorgenommene Kontrollreduzie-
rung noch aufrechterhalten  werden kann. 

Zentrales Anliegen dieser Arbeit ist es deshalb, zu untersuchen, was „al l-
gemein anerkannte Bewertungsgrundsätze" sein müßten, um den in erheb-
lichem Umfange rechtlich impermeablen Bewertungsentscheidungen unter 
rechtsstaatlichen Anforderungen  hinlänglich Rechnung zu tragen. Dazu ist 
nicht nur die schulische Bewertungspraxis daraufhin zu überprüfen,  ob ihr 
aufgrund schulrechtlicher Vorgaben sowie schulpraktischer Vorschläge1 

Elemente einer durchschaubaren Leistungsbewertung zur Verfügung ste-
hen; auch die von der Rechtsprechung apostrophierten Bewertungsgrund-
sätze stehen im Lichte der Untersuchung. Hier dominiert die Frage, ob sie 
dem Merkmal der allgemeinen Anerkennung entsprechen und ob die metho-
dische Vorgehensweise der Gerichte bei der Überprüfung  „allgemein aner-
kannter Bewertungsgrundsätze" nach heutigem Erkenntnisstand (noch) 
verfassungskonform  ist. Schlußendlich ist von Interesse, ob in der zuständi-

1 Vgl. hier bspw. statt vieler nur Kieslich,  Schülerbeurteilung, S. 1 (S. If . , S. 8); 
Krätzschmar-Hamann,  Leistungsbewertung, S. 1 (S. 2ff.);  Meyenberg,  Zensurenge-
bung, S. 4ff.;  vgl. aber auch exemplarisch für Nds. Erl. v. 9.6.1987 (SVBl. 1987, 157), 
betr. Leistungsbewertung in schreibtechnischen Fächern. 
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gen Fachwissenschaft Bewertungsgrundsätze vorhanden sind, die der allge-
meinen Anerkennung entsprechen, verneinendenfalls,  ob sich Grundsätze 
ermitteln lassen, die in absehbarer Zeit zur allgemeinen Anerkennung 
gebracht werden können. 

Der Aufbau dieser Arbeit gliedert sich wie folgt: 

Unter A. wird die gerichtliche Überprüfung  schulischer Leistungsbeurtei-
lung als Problem staatlicher Rechtsschutzgarantie erörtert und damit der 
verfassungsrechtliche  und verwaltungsrechtsdogmatische Rahmen für den 
nachfolgenden Untersuchungsabschnitt gespannt. 

Teil B. legt die rechtswissenschaftliche Bedeutung derartiger unbestimm-
ter Verweisungsbegriffe  dar und zeigt neben einer Erhellung der Begriffe 
„Bewertungsgrundsätze" und „allgemeine Anerkennung" methodische Wege 
ihrer Konkretisierung durch die Rechtsprechung auf. 

In C. folgt eine systematisierte Bestandsaufnahme solcher Bewertungs-
grundsätze in Gesetzgebung, Schulpraxis, Rechtsprechung2 und rechtswis-
senschaftlicher Literatur, wobei am Ende die Frage nach dem Vorhanden-
sein derartiger Grundsätze - entsprechend der zuvor gemachten Definition 
- steht. 

Abschnitt D. untersucht, ob es die gesuchten Grundsätze in der Pädagogi-
schen Diagnostik gibt oder, anders formuliert,  ob fachwissenschaftlich 
abgesicherte, systematische Handlungskriterien bzw. -empfehlungen im 
Bereich der schulischen Leistungsbewertung (zumindest ansatzweise) vor-
handen sind, über die zudem ein fachwissenschaftlicher  Minimalkonsens 
besteht oder hergestellt werden könnte. 

Im Rahmen der Schlußbetrachtung werden die Konsequenzen aus dem 
Untersuchungsergebnis herausgearbeitet. Insbesondere wird der rechts-
staatlich dringend gebotene Handlungsbedarf  in Rechtswissenschaft und 
Pädagogik deutlich gemacht. Dabei versteht sich das Ergebnis weder als 
Leitfaden für die juristische noch als ausgereifte Handlungsempfehlung für 
die pädagogische Praxis. Intention ist lediglich, einen  Ausgangspunkt für 
eine Reflexion und Diskussion der Problematik schulischer Leistungsbeur-
teilung aufzuzeigen, um durch einen Wandel in der Rechtsprechung sowohl 
pädagogische als auch rechtsstaatliche Qualitätszuwächse im Schulwesen 
herbeizuführen.  Andernfalls müßte ein weiteres pädagogisch-laienhaftes 
Vorgehen der Gerichte als bewußte Ignoranz gegenüber der Erziehungswis-
senschaft als eigenständige Wissenschaftsdisziplin gedeutet werden.3 

2 Ende 1985 wurde die bisherige Schulrechtssammlung SPE  durch die SPE  n.F. 
abgelöst; diese neue Zusammenstellung schul- und prüfungsrechtlicher  Judikatur 
zeichnet sich durch eine bessere Systematisierung und zügige Komplettierung aus; 
vgl. ferner  die Zusammenstellung in Wenger,  Schulrecht, insbes. S. 13 ff. 

3 Ähnlich auch wohl Berkemann,  RdJB 1986, S. 258 (S. 269). 



Α. Die gerichtliche Überprüfung 
schulischer Leistungsbeurteilung als Problem 

staatlicher Rechtsschutzgarantie 

I . Bedeutung und Tragweite schulischer Leistungsbeurteilung 

1. Das Leistungsprinzip in Schule und Gesellschaft 

Das Leistungsprinzip hat sich in unserer Gesellschaft zum zentralen 
Gestaltungs- und Ordnungsprinzip entwickelt. Es ist so fest verankert, daß 
mittlerweile nahezu alle Lebensbereiche davon erfaßt sind. Da Schule als 
gesellschaftliches Subsystem auf die Gesellschaft vorbereiten wi l l , hat das 
Leistungsprinzip auch diesen Lebensbereich erfaßt und nachhaltig beein-
flußt 1. Heute steht der Leistungsaspekt in der Schule im Vergleich zur 
eigentlichen pädagogischen Aufgabe deutlich im Vordergrund 2. 

Das Leistungsprinzip konnte sich als sozialneutrales Zuteilungskrite-
rium, das eine prinzipielle Chancengleichheit gewährleistet3, insbesondere 
bei der Zuteilung knapper Güter behaupten. Positionen, Ämter und Lauf-
bahnen werden gesellschaftlich nach Maßgabe erwiesener (oder dafür 
gehaltener) Leistungsunterschiede zwischen den Bewerbern verteilt. Dieses 
auf Leistung und Gegenleistung aufbauende Distributionsmodell basiert 
auf der Vorstellung, nur Bewerber mit einer bestimmten Leistungsqualifi-
kation hätten die begehrte Zuteilungschance verdient bzw. könnten ihr 
gerecht werden.4 

Damit dient das Leistungsprinzip zugleich auch der Rechtfertigung vor-
handener Verteilungsstrukturen: Welche gesellschaftliche Position jemand 
einnimmt, über welche Bildung er verfügt,  welche Vermögenswerte er 
besitzt und welchen Status er innehat, entscheidet sich nach seiner erbrach-
ten Leistung in Schule und Beruf.  Die Verantwortung wird ausschließlich in 
die Hand des Individuums verlagert; vom einzelnen nicht zu verantwor-
tende Einflußfaktoren  sollen ebenso eliminiert werden wie nichtleistungs-
bezogene Elemente der Status- und Besitzzuweisung5. 

1 Nach Klafki  (Sinn und Unsinn, S. 73) ist es ein Kernproblem der Erziehung. 
2 Vgl. dazu Lichtenstein-Rother,  Leistung der Schule, S. 7 (S. 8 f.). 
3 Vgl. v. Krockow,  Leistungsprinzip, S. 41 (S. 44) und Heckhausen,  Leistung, S. 169 

(S. 183). 
4 Vgl. Heckhausen,  ebd. (S. 182); damit sind Ungleichheiten auf der Basis individu-

eller Leistungen gleichsam legitimiert (vgl. Offe,  Leistungsprinzip, S. 43 f.). 
5 Vgl. dazu aber Fend,  Gesellschaftliche Bedingungen, S. 168 ff. 


